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1. Zusammenfassung 

Die Innenministerien und Polizeibehörden von Berlin, Niedersachsen und Nordrhein-Westfalen ha-
ben in den letzten Jahren die „Clankriminalität“ als Schwerpunktthema etabliert.1 Im Rahmen der 
„Politik der 1000 Nadelstiche“ führen die Polizeibehörden zahlreiche Maßnahmen durch, wie etwa 
Personen- und Gewerbekontrollen und Razzien. Seit 2018 veröffentlicht Nordrhein-Westfalen jähr-
lich ein „Lagebild Clankriminalität“, Niedersachsen seit 2019, Berlin seit 2020. 

Eine Analyse der „Lagebilder Clankriminalität“ sowie Antworten der Innenministerien und Landes-
kriminalämter auf Anfrage des Mediendienst Integration zeigen: 

• „Clankriminalität“ ist weder mit Organisierter Kriminalität gleichzusetzen, noch ist es 
eine Unterkategorie von Organisierter Kriminalität. 

• Die als „Clankriminalität“ zusammengezählten Straftaten machen in den drei Bundes-
ländern zwischen 0,16 und 0,59 Prozent aller Straftaten aus.  

• Die Polizeiarbeit und die Lagebilder in Berlin und NRW fokussieren auf bestimmte mig-
rantische Bevölkerungsgruppen. Sogar Kinder 

Kriminologen und Juristen zufolge ist die Polizeipraxis verfassungsrechtlich bedenklich. Die Bekämp-
fung von Kriminalität sei durch den Fokus auf „ethnische“ Gruppen zudem uneffektiv.  

 

1 Siehe u.a.: Ministerium des Innern des Landes Nordrhein-Westfalen (2022): „Bericht zu TOP 31 der Frühjahrs-IMK in Würzburg 
"Bekämpfung der Clankriminalität"“, S.1; Niedersächsisches Ministerium für Inneres und Sport (2025): „Clankriminalität in 
Niedersachsen 2024. Gemeinsames Lagebild von Polizei und Justiz“ ; Berliner Senatsverwaltung für Inneres und Sport (2025): 
„Lagebild Clankriminalität Berlin 2024“ 

https://www.innenministerkonferenz.de/IMK/DE/termine/to-beschluesse/20220603/anlage-zu-top-31.pdf?__blob=publicationFile&v=2#page=2
https://www.mi.niedersachsen.de/download/220424/Lagebild_Clankriminalitaet_in_Niedersachsen_2024.pdf
https://www.mi.niedersachsen.de/download/220424/Lagebild_Clankriminalitaet_in_Niedersachsen_2024.pdf
https://www.berlin.de/sen/inneres/presse/weitere-informationen/lagebild-clankriminalitaet-berlin-2024.pdf?ts=1755680104
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2. Fokus auf bestimmte Bevölkerungsgruppen  

„Clankriminalität“ ist eine Kategorie, mit der die Polizei Ordnungswidrigkeiten und Straftaten von 
Personen, die bestimmten Bevölkerungsgruppen angehören, zusammenfasst. „Clan“ wird dabei de-
finiert als „Gruppe von Personen, die durch eine gemeinsame ethnische Herkunft, überwiegend auch 
verwandtschaftliche Beziehungen, verbunden ist“2 (Niedersachsen) bzw. als „informelle soziale Or-
ganisation, die durch ein gemeinsames Abstammungsverständnis ihrer Angehörigen bestimmt ist“3 
(Berlin und NRW).   

Berlin und NRW konkretisieren in ihren Lagebildern zudem explizit, welche „gemeinsamen Ab-
stammungsverständnisse“ gemeint sind: Demnach liegt der Fokus auf arabischstämmigen, tür-
kisch-arabischstämmigen, Mhallami-kurdischen, libanesischen und palästinensischen Perso-
nen, denen eine „Clan“-Zugehörigkeit zugeschrieben wird: 

• Berlin: 2023: „Durch die Polizei Berlin erfolgt weiterhin eine Fokussierung auf relevante 
Personen arabischstämmiger krimineller Strukturen, deren ethnische Wurzeln insbesondere 
Mhallami-kurdisch, libanesisch oder palästinensisch sind“.4 2025 hieß es  „Im Vergleich zu an-
deren Bundesländern entfalten in Berlin relevante Personen krimineller Strukturen, die fa-
miliär-soziale Bezüge überwiegend zum mhallami-kurdischen, libanesischen oder palästinen-
sischen Raum aufweisen, signifikante Wirkung auf die phänomenbezogene Kriminalitäts-
lage und bilden daher derzeit einen Schwerpunkt. Die Migrationsbiografien sind oftmals 
auf die Kriegsflucht aus dem Libanon zurückzuführen.“5  
 

• NRW: „Der Begriff Clankriminalität bezeichnet die sich aus ethnisch abgeschotteten Subkul-
turen heraus entwickelnde Kriminalität und bezieht sich im Folgenden allein auf die krimi-
nellen Mitglieder türkisch-arabischstämmiger Großfamilien, soweit diese Bezüge zur Bevölke-
rungsgruppe der Mhallamiye oder zum Libanon haben.“6 

NRW führt die Kategorisierung anhand von Nachnamen durch: „Die Identifizierung von 
Clanangehörigen beruht auf einem namensbasierten Ansatz, wobei die in der Definition 
geforderte familiäre oder ethnische Verbundenheit in diesem Lagebild durch den gemeinsa-
men Nachnamen als gegeben angesehen wird“.7 

• Niedersachsen: Im ersten „Lagebild Clankriminalität“ (2019) lag der Fokus auf der Bevölke-
rungsgruppe der Mhallamiye.8 Bereits ab 2003 wurden in Niedersachsen „(Clan-) Namen 
herausgearbeitet, die grundsätzlich diesen Clans zuzuordnen sind“.9 Auf Basis dieser 

 

2 Niedersächsisches Ministerium für Inneres und Sport (2025): „Clankriminalität in Niedersachsen 2024. Gemeinsames 
Lagebild von Polizei und Justiz“, S. 5, eigene Kursivsetzung 
3 Berliner Senatsverwaltung für Inneres und Sport (2025): „Lagebild Clankriminalität Berlin 2024“, S. 6; Ministerium des Innern 
des Landes Nordrhein-Westfalen (2024): Clankriminalität Lagebild NRW 2023, S. 6, eigene Kursivsetzung. 
4 Berliner Senatsverwaltung für Inneres und Sport (2023): Lagebild Clankriminalität Berlin 2022, S. 8, eigene Kursivsetzung 
5 Berliner Senatsverwaltung für Inneres und Sport (2025): „Lagebild Clankriminalität Berlin 2024“, S. 7 
6 Ministerium des Innern des Landes Nordrhein-Westfalen (2024): „Clankriminalität Lagebild NRW 2023“, S. 5, eigene 
Kursivsetzung. 
7  Ebd., S. 8, eigene Kursivsetzungen. 
8 Niedersächsisches Ministerium für Inneres und Sport (2020): „Lagebild Clankriminalität Niedersachsen 2019“, S. 4 
9 Ebd., S. 6 

https://www.mi.niedersachsen.de/download/220424/Lagebild_Clankriminalitaet_in_Niedersachsen_2024.pdf
https://www.berlin.de/sen/inneres/presse/weitere-informationen/lagebild-clankriminalitaet-berlin-2024.pdf?ts=1755680104
https://polizei.nrw/sites/default/files/2024-11/lagebild-clankriminalitat-nrw-2023.pdf
https://www.berlin.de/sen/inneres/presse/weitere-informationen/lagebild-clankriminalitaet-berlin-2022.pdf?ts=1705017668
https://www.berlin.de/sen/inneres/presse/weitere-informationen/lagebild-clankriminalitaet-berlin-2024.pdf?ts=1755680104
https://polizei.nrw/sites/default/files/2024-11/lagebild-clankriminalitat-nrw-2023.pdf
https://www.google.de/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwiXvpXZktiGAxUynf0HHQQDBR8QFnoECA4QAQ&url=https%3A%2F%2Fwww.mi.niedersachsen.de%2Fdownload%2F156118%2FLagebild_Clankriminalitaet_2019.pdf&usg=AOvVaw2YX7L14mtpOJWS7hrYjAmI&opi=89978449
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Namenslisten erstellte die Polizei (interne) Lagebilder. Mittlerweile fokussiert die Polizei 
nicht mehr auf bestimmte Bevölkerungsgruppen, auch eine Orientierung an einzelnen Fa-
miliennamen findet seit 2020 nicht mehr statt.10  

 
Zudem werden in den Lagebildern vermeintliche „spezifische Verhaltensweisen“/ „phänomeno-
logische Charakteristika“11 (NRW) bzw. „Indikatoren“12 (Berlin) aufgezeigt, die auf „Clanangehö-
rige“ zutreffen und „spezifische Maßnahmen erfordern“ (NRW): 
 

• NRW: „Dazu zählen eine hohe Gewaltbereitschaft, ein hohes Mobilisierungs- und Bedro-
hungspotenzial, ein provokantes Auftreten gegenüber Vertreterinnen und Vertretern 
staatlicher Institutionen sowie eine eigene Norm- und Werteordnung, die über das gel-
tende Recht gestellt wird.“13 
 

• Berlin: „starke Ausrichtung auf die zumeist patriarchalisch-hierarchisch geprägte Famili-
enstruktur“14; „erkennbares Maß an Gewaltbereitschaft“15 „alternative Konfliktregulie-
rung“/“Parallelschlichter“16, „konspiratives und anmaßendes (2023: „dreistes“17) Verhal-
ten“18  
 

• Niedersachsen: Während im Lagebericht 2022 ähnlich wie im Lagebericht Berlin und 
NRW noch Indikatoren genannt wurden, nach denen eine „Clan“-Zuordnung erfolgen 
soll, etwa: „Ausleben eines stark überhöhten familiären Ehrbegriffs“19, „Paralleljustiz“2021, 
„starke Ausrichtung auf die zumeist patriarchalisch-hierarchisch geprägte Familien-
struktur“22, „ethnisch abgeschottete Subkulturen“23, sind diese seit 2023 nicht mehr im 
niedersächsischen Lagebericht aufzufinden.24  

Die Innenministerien und Polizeibehörden betonen, dass selbstverständlich nicht alle Personen, die 
einer bestimmten Familie oder einer bestimmten Bevölkerungsgruppe angehören, mit Kriminalität 
gleichgesetzt werden.25 Die Berliner Polizei gibt sogar an „sich der Gefahr von Stigmatisierung und 

 

10 Niedersächsisches Ministerium für Inneres und Sport auf Anfrage des Mediendienst Integration, 14.6.2024. 
11 Ministerium des Innern des Landes Nordrhein-Westfalen (2024): „Clankriminalität Lagebild NRW 2023“, S. 13 
12 Berliner Senatsverwaltung für Inneres und Sport (2025): „Lagebild Clankriminalität Berlin 2024“, S. 6 
13 Ministerium des Innern des Landes Nordrhein-Westfalen (2024): „Clankriminalität Lagebild NRW 2023“, S. 13 
14 Berliner Senatsverwaltung für Inneres und Sport (2025): „Lagebild Clankriminalität Berlin 2024“, S. 6 
15 Ebd. S. 7 
16 Ebd. S. 8 
17 Berliner Senatsverwaltung für Inneres und Sport (2024): „Lagebild Clankriminalität Berlin 2023“, S. 9 
18 Ebd. S. 9 
19 Niedersächsisches Ministerium für Inneres und Sport (2023): „Clankriminalität in Niedersachsen 2022. Gemeinsames 
Lagebild von Polizei und Justiz“, S. 5 
20 Ebd.  
21 Hinweis: Im Lagebericht NRW 2023 wird darauf hingewiesen, dass die Struktur einer „Paralleljustiz“ wissenschaftlich nicht 
belegt werden kann, stattdessen wird der Begriff „alternative Konfliktregulierung“ verwendet wird. Quelle: Ministerium des 
Innern des Landes Nordrhein-Westfalen (2024): „Clankriminalität Lagebild NRW 2023“, S. 15 
22 Niedersächsisches Ministerium für Inneres und Sport (2023): „Clankriminalität in Niedersachsen 2022. Gemeinsames 
Lagebild von Polizei und Justiz“, S. 5 
23 Ebd. S. 29 
24 Vgl. Niedersächsisches Ministerium für Inneres und Sport (2025): „Clankriminalität in Niedersachsen 2024. Gemeinsames 
Lagebild von Polizei und Justiz; Niedersächsisches Ministerium für Inneres und Sport (2023): „Clankriminalität in 
Niedersachsen 2023. Gemeinsames Lagebild von Polizei und Justiz“ 
25 Niedersächsisches Ministerium für Inneres und Sport auf Anfrage des Mediendienst Integration 6.6.2024, Polizeipräsidium 

https://polizei.nrw/sites/default/files/2024-11/lagebild-clankriminalitat-nrw-2023.pdf
https://www.berlin.de/sen/inneres/presse/weitere-informationen/lagebild-clankriminalitaet-berlin-2024.pdf?ts=1755680104
https://polizei.nrw/sites/default/files/2024-11/lagebild-clankriminalitat-nrw-2023.pdf
https://www.berlin.de/sen/inneres/presse/weitere-informationen/lagebild-clankriminalitaet-berlin-2024.pdf?ts=1755680104
https://www.berlin.de/sen/inneres/presse/weitere-informationen/lagebild-clankriminalitaet-2023.pdf?ts=1752674583
https://www.mi.niedersachsen.de/download/196485/Lagebild_Clankriminalitaet_2022.pdf
https://polizei.nrw/sites/default/files/2024-11/lagebild-clankriminalitat-nrw-2023.pdf
https://www.mi.niedersachsen.de/download/196485/Lagebild_Clankriminalitaet_2022.pdf
https://www.mi.niedersachsen.de/download/220424/Lagebild_Clankriminalitaet_in_Niedersachsen_2024.pdf
https://www.mi.niedersachsen.de/download/209932/Lagebild_Clankriminalitaet_in_Niedersachsen_2023.pdf
https://www.mi.niedersachsen.de/download/209932/Lagebild_Clankriminalitaet_in_Niedersachsen_2023.pdf
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Diskriminierung bewusst zu sein“.26 Der polizeiliche Fokus auf bestimmte Bevölkerungsgruppen 
stellt dennoch eine Ethnisierung dar: denn die Delikte von Angehörigen bestimmter (ethnischer) 
Gruppe werden polizeilich durch ihre Kategorisierung als „Clankriminalität“ anders behandelt, als 
Delikte von Angehörigen anderer Gruppen (etwa von Deutschen ohne familiäre Migrationsbiogra-
fien). 
 

3. „Clankriminalität“ ist keine Organisierte Kriminalität  

„Clankriminalität“ wird regelmäßig als Organisierte Kriminalität (OK) beschrieben – sowohl von den 
Innenministerien der Bundesländer und des Bundes27, als auch von Parteipolitiker*innen28 und 
Journalist*innen.29  

Die Lageberichte „Clankriminalität“ zeigen jedoch: „Clankriminalität“ ist weder gleichzusetzen mit 
Organisierter Kriminalität, noch ist es eine Unterkategorie davon: 

• Organisierte Kriminalität (OK) bedeutet, dass sich mehrere Personen über längere Zeit 
zusammentun, um Straftaten von erheblicher Bedeutung zu begehen. Die Definition lautet: 
„Organisierte Kriminalität ist die von Gewinn- oder Machtstreben bestimmte planmäßige Bege-
hung von Straftaten, die einzeln oder in ihrer Gesamtheit von erheblicher Bedeutung sind, wenn 
mehr als zwei Beteiligte auf längere oder unbestimmte Dauer arbeitsteilig unter Verwendung 
gewerblicher oder geschäftsähnlicher Strukturen, unter Anwendung von Gewalt oder anderer zur 
Einschüchterung geeigneter Mittel oder unter Einflussnahme auf Politik, Medien, öffentliche Ver-
waltung, Justiz oder Wirtschaft zusammenwirken“.30  
 

• „Clankriminalität“ hingegen umfasst gemäß den Lagebildern der Bundesländer alle mög-
lichen Verstöße gegen Straftat- und Ordnungswidrigkeitstatbestände von Personen, die als 
„Clan“-zugehörig markiert werden – egal, ob die Tat alleine oder gemeinsam begangen wird 
und unabhängig von der Schwere des Vergehens. Zwar werden zur „Clankriminalität“ auch 
OK-Verfahren gezählt – diese stellen aber nur einen kleinen Anteil von „Clankriminalität“dar. 

 

Berlin auf Anfrage des Mediendienst Integration 7.6.2024, Ministerium des Innern des Landes Nordrhein-Westfalen auf Anfrage 
des Mediendienst Integration 17.6.2024. 
26 Berliner Senatsverwaltung für Inneres und Sport (2025): „Lagebild Clankriminalität Berlin 2024, S. 23 
27 Ministerium des Innern des Landes Nordrhein-Westfalen (2020): „Neues Lagebild: Phänomen Clankriminalität größer und 
gefährlicher als bislang bekannt“, Bundesministerium des Innern und für Heimat (2022): „Organisierte Kriminalität in 
Deutschland: Rekordzahl an Ermittlungsverfahren“, Bundesministerium des Innern und für Heimat (2022): „Kriminelle 
Strukturen zerschlagen, Gewinne konsequent abschöpfen“ 
28 Medienauftritte siehe etwa von Andreas Geisel (SPD), Falko Liecke, (CDU), Kai Wegner (CDU), Herbert Reul (CDU)), Nancy 
Faeser (SPD)  
29 Siehe etwa: Spiegel (2023): „Wie der Staat im Kampf gegen Clans versagt“, RedaktionsNetzwerk Deutschland (2023): 
„Organisierte Kriminalität: Wehret den Anfängen!“, Neue Osnabrücker Zeitung (2023): „Wie Fahnder den Mafia-Paten und 
Clan-Chefs auf die Schliche kommen wollen“, Tagesspiegel (2023): „Kampf gegen Organisierte Kriminalität – 
Innenministerin Nancy Faeser will Angehörige von Clans kollektiv abschieben“ 
30 Bundesministerium des Innern und für Heimat (2022): Organisierte Kriminalität, eigene Kursivsetzung 

https://www.berlin.de/sen/inneres/presse/weitere-informationen/lagebild-clankriminalitaet-berlin-2024.pdf?ts=1755680104
https://www.im.nrw/neues-lagebild-phaenomen-clankriminalitaet-groesser-und-gefaehrlicher-als-bislang-bekannt
https://www.im.nrw/neues-lagebild-phaenomen-clankriminalitaet-groesser-und-gefaehrlicher-als-bislang-bekannt
https://www.bmi.bund.de/SharedDocs/kurzmeldungen/DE/2022/09/vorstellung-lagebild-ok.html
https://www.bmi.bund.de/SharedDocs/kurzmeldungen/DE/2022/09/vorstellung-lagebild-ok.html
https://www.bmi.bund.de/SharedDocs/kurzmeldungen/DE/2022/11/kurzmeldung-ok-strategie.html
https://www.bmi.bund.de/SharedDocs/kurzmeldungen/DE/2022/11/kurzmeldung-ok-strategie.html
https://www.welt.de/politik/deutschland/plus221092500/Andreas-Geisel-Vor-Corona-geschuetzt-aber-einsam-sterben-Das-ist-sehr-hart.html
https://www.bild.de/regional/berlin/cdu-der-anti-clan-plan-fuer-berlin-662ba6ee27f17a00b93bf282
https://www.bild.de/politik/inland/politik-inland/geheimpapier-enthuellt-aktionsplan-cdu-will-clans-an-den-kragen-81637126.bild.html
https://www.im.nrw/drei-saeulen-gegen-clankriminalitaet
https://www.tagesspiegel.de/politik/kampf-gegen-organisierte-kriminalitat-innenministerin-faeser-will-angehorige-von-clans-kollektiv-abschieben-10271926.html
https://www.tagesspiegel.de/politik/kampf-gegen-organisierte-kriminalitat-innenministerin-faeser-will-angehorige-von-clans-kollektiv-abschieben-10271926.html
https://www.spiegel.de/panorama/justiz/organisierte-kriminalitaet-in-deutschland-wie-der-staat-gegen-clans-versagt-a-d16c4d2e-8dcf-4b80-ae71-67d574f5eec9
https://www.rnd.de/politik/organisierte-kriminalitaet-in-deutschland-wehret-den-anfaengen-OPJYGCAZWBABZFDPAB3CUZTYTU.html
https://www.noz.de/deutschland-welt/politik/artikel/wie-osnabruecker-wissenschaftler-mafia-paten-fassen-wollen-45556794
https://www.noz.de/deutschland-welt/politik/artikel/wie-osnabruecker-wissenschaftler-mafia-paten-fassen-wollen-45556794
https://www.tagesspiegel.de/politik/kampf-gegen-organisierte-kriminalitat-innenministerin-faeser-will-angehorige-von-clans-kollektiv-abschieben-10271926.html
https://www.tagesspiegel.de/politik/kampf-gegen-organisierte-kriminalitat-innenministerin-faeser-will-angehorige-von-clans-kollektiv-abschieben-10271926.html
https://www.bmi.bund.de/DE/themen/sicherheit/kriminalitaetsbekaempfung-und-gefahrenabwehr/organisierte-kriminalitaet/organisierte-kriminalitaet-node.html
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Den Hauptteil machen Ordnungswidrigkeiten, Verkehrsdelikte und Allgemeinkriminalität 
aus. 

Für die drei Bundesländer ergibt sich aus den neuesten Lagebildern (2023/4) folgendes Bild: 

Berlin: In Berlin wurden 2024 unter „Clankriminalität“ zusammengefasst: 

• 2023: 9 OK-Verfahren (davon 2 aus dem aktuellen Berichtsjahr, 7 fortgeführte aus dem 
Vorjahr)31, („Für das Jahr 2024 ist die Erhebung im Bereich OK zum Berichtszeitpunkt 
noch nicht abgeschlossen.“ S. 12 LB Berlin 2024) 

• 851 Straftaten der Allgemeinkriminalität – davon 14,8 % Verkehrsstraftaten – und 
• 106 Ordnungswidrigkeiten.32 

NRW: In NRW wurden 2023 unter „Clankriminalität“ zusammengefasst: 

• 6 OK-Verfahren (davon 2 aus dem aktuellen Berichtsjahr, 4 fortgeführte aus dem Vor-
jahr), 

• 7.000 Straftaten der Allgemeinkriminalität – davon 10,2 % Verkehrsstraftaten – und  
1.208 Ordnungswidrigkeiten.33 

Niedersachsen: In Niedersachsen wurden 2024 unter „Clankriminalität“ zusammengefasst: 

• 5 OK-Verfahren34,  
• 3.145 Straftaten der Allgemeinkriminalität (Rückgang um knapp 13% im Vergleich zum 

Vorjahr) und  
• 560 Ordnungswidrigkeiten.35  

Auf Anfrage des Mediendienstes bestätigten die Innenministerien, dass es sich bei „Clankrimina-
lität“ nicht um OK handelt: 

• Niedersachsen: „Das Phänomen der Clankriminalität ist weder grundsätzlich dem Be-
reich der Organisierten Kriminalität (OK) zuzuordnen, noch stellt es eine Unterkategorie 
dar.“36 

• Berlin: „Clankriminalität und Organisierte Kriminalität (OK) sind keinesfalls pauschal 
gleichzusetzen. Der Phänomenbereich Clankriminalität umfasst vor allem 

 

31 Berliner Senatsverwaltung für Inneres und Sport (2023): Lagebild Organisierte Kriminalität Berlin 2022, OK-Verfahren: S. 23 
32 Berliner Senatsverwaltung für Inneres und Sport (2025): „Lagebild Clankriminalität Berlin 2024, Straftaten: S. 10f, 
Ordnungswidrigkeiten: S. 14 
33 Ministerium des Innern des Landes Nordrhein-Westfalen (2024): „Clankriminalität Lagebild NRW 2023“, OK-Verfahren: S.19f., 
Straftaten: S. 13, Ordnungswidrigkeiten: S. 24 
34 Es ist nicht ersichtlich, wie viele der 5 OK-Verfahren fortgeführte Verfahren aus dem Vorjahr darstellen. Niedersächsisches 
Ministerium für Inneres und Sport (2025): „Clankriminalität in Niedersachsen 2024. Gemeinsames Lagebild von Polizei und 
Justiz, S. 15 
35 Niedersächsisches Ministerium für Inneres und Sport (2025): „Clankriminalität in Niedersachsen 2024. Gemeinsames 
Lagebild von Polizei und Justiz, OK-Verfahren: S.15, Straftaten: S. 8, Ordnungswidrigkeiten: S. 14 
36 Niedersächsisches Ministerium für Inneres und Sport auf Anfrage des Mediendienst Integration, 6.6.2024  

https://www.berlin.de/polizei/_assets/dienststellen/lka/lagebild-ok-berlin-2022.pdf?ts=1707730292
https://www.berlin.de/sen/inneres/presse/weitere-informationen/lagebild-clankriminalitaet-berlin-2024.pdf?ts=1755680104
https://polizei.nrw/sites/default/files/2024-11/lagebild-clankriminalitat-nrw-2023.pdf
https://www.mi.niedersachsen.de/download/220424/Lagebild_Clankriminalitaet_in_Niedersachsen_2024.pdf
https://www.mi.niedersachsen.de/download/220424/Lagebild_Clankriminalitaet_in_Niedersachsen_2024.pdf
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Allgemeinkriminalität und somit auch niedrigschwellige Rechtsverstöße. Im Einzelfall 
können Sachverhalte der Organisierten Kriminalität zugeordnet werden.“37 

• NRW: „Erkenntnisse des LKA NRW belegen, dass eine große Anzahl von Straftaten, be-
gangen durch kriminelle Angehörige türkisch-arabischer Clans, nicht der OK, sondern 
der Allgemeinkriminalität zuzuordnen sind.“ 38 Und: „Clankriminalität ist nicht gleichzu-
setzen mit Organisierter Kriminalität, sondern umfasst delinquentes Verhalten von Clan-
angehörigen über alle Phänomenbereiche hinweg.“39 
 

4. „Clankriminalität“ stellt minimalen Anteil an Gesamtkriminalität dar  

„Clankriminalität“ wird regelmäßig als zentrales Sicherheitsproblem Deutschlands dargestellt.40 Ein 
Vergleich der „Clankriminalität“ mit den regulären Polizeilichen Kriminalitätsstatistiken (PKS) der 
Bundesländer zeigt allerdings: Alle als „Clankriminalität“ kategorisierten Straftaten machen zusam-
mengezählt nur einen minimalen Anteil der Kriminalität im jeweiligen Bundesland aus.  

• In Berlin 0,16 Prozent.41  
• In NRW 0,5 Prozent.42  
• In Niedersachsen 0,59 Prozent.43  

Hinzu kommt: Die Zahlen der PKS und die als „Clankriminalität kategorisierten Straftaten sind aus 
mehreren Gründen nicht unmittelbar vergleichbar. Die tatsächlichen Prozentsätze der „Clankrimi-
nalität“ dürften daher noch niedriger liegen: 

• Bei NRW44 und Berlin45: Die als „Clankriminalität“ kategorisierten Straftaten kommen aus 
der „Eingangsstatistik“, während die PKS-Zahlen der „Ausgangsstatistik“ entstammen. 
Der Unterschied: Die „Eingangsstatistik“ enthält alle Straftaten, die der Polizei bekannt wer-
den, also auch Taten, die sich im Nachhinein nicht als Straftaten herausstellen. Die 

 

37 Polizeipräsidium Berlin auf Anfrage des Mediendienst Integration, 7.6.2024 
38 Ministerium des Innern des Landes Nordrhein-Westfalen auf Anfrage des Mediendienst Integration, 17.6.2024 
39 Ministerium des Innern des Landes Nordrhein-Westfalen (2024): „Clankriminalität Lagebild NRW 2023“, S. 13 
40 Ministerium des Innern des Landes Nordrhein-Westfalen (2019): „Landeskriminalamt stellt erstes Lagebild 
Clankriminalität vor“, Bundesministerium des Innern und für Heimat (2023): „Auftakt der Allianz gegen Clankriminalität“; 
WELT (2022): „Gleich mehrere brutale Taten zeigen den Kontrollverlust des Rechtsstaats“, FOCUS (2024): „Problem nur 
aufgebauscht? Nein, die Clan-Kriminalität gefährdet unseren Rechtsstaat“, ZEIT (2025): „CDU-Fraktion: Dunkelfeld bei 
Clankriminalität bleibt groß“ 
41 (851/539049)*100= 0,158. Gesamtstraftaten Berlin 2024: 539.049, Quelle: LKA Berlin (2025): „Polizeiliche Kriminalstatistik 
Berlin 2024“, S. 4 
42 (7000/1412807)*100= 0.495%. Gesamtstraftaten NRW 2023: 1.412.807, Quelle: LKA Nordrhein-Westfalen (2024): „Polizeiliche 
Kriminalstatistik Nordrhein-Westfalen 2023“, S. 11 
43 „Für das Jahr 2024 weist die PKS ein Gesamtstraftatenaufkommen von insgesamt 529.264 (2023: 553.202) Fällen aus. Insgesamt 
3.145 (2023: 3.610) Fälle waren mit dem AWM Clankriminalität versehen. Dies ergibt für die Clankriminalität bei einem Rückgang 
um 465 Fälle (12,88%) einen prozentualen Anteil von 0,59% (2023: 0,65%) an der Gesamtkriminalität. Quelle: Niedersächsisches 
Ministerium für Inneres und Sport (2025): „Clankriminalität in Niedersachsen 2024. Gemeinsames Lagebild von Polizei und 
Justiz, S. 8; AWM steht für den von der niedersächsischen Polizei verwendeten ‚Auswertemarker Clankriminalität‘ für Straftaten 
aus der Polizeilichen Kriminalstatistik. 
44 Ministerium des Innern des Landes Nordrhein-Westfalen (2024): „Clankriminalität Lagebild NRW 2023“, S. 7 
45 Polizeipräsidium Berlin auf Anfrage des Mediendienst Integration, 7.6.2024 

https://polizei.nrw/sites/default/files/2024-11/lagebild-clankriminalitat-nrw-2023.pdf
https://www.im.nrw/landeskriminalamt-stellt-erstes-lagebild-clankriminalitaet-vor
https://www.im.nrw/landeskriminalamt-stellt-erstes-lagebild-clankriminalitaet-vor
https://www.bmi.bund.de/SharedDocs/pressemitteilungen/DE/2023/06/allianz-gegen-clankriminalitaet.html
https://www.welt.de/debatte/kommentare/plus238602049/Clankriminalitaet-Der-Rechtsstaat-muss-Staerke-zeigen.html
https://www.focus.de/politik/deutschland/focus-online-schwerpunkt-clans-brutal-respektlos-gefuerchtet-die-unheimliche-macht-der-kriminellen-clans_id_260184987.html
https://www.focus.de/politik/deutschland/focus-online-schwerpunkt-clans-brutal-respektlos-gefuerchtet-die-unheimliche-macht-der-kriminellen-clans_id_260184987.html
https://www.zeit.de/news/2025-08/21/cdu-fraktion-dunkelfeld-bei-clankriminalitaet-bleibt-gross
https://www.zeit.de/news/2025-08/21/cdu-fraktion-dunkelfeld-bei-clankriminalitaet-bleibt-gross
https://www.berlin.de/polizei/_assets/verschiedenes/pks/pks-kurzbericht-2024.pdf
https://www.berlin.de/polizei/_assets/verschiedenes/pks/pks-kurzbericht-2024.pdf
https://polizei.nrw/sites/default/files/2024-10/pks_jahrbuch_2023.pdf
https://polizei.nrw/sites/default/files/2024-10/pks_jahrbuch_2023.pdf
https://www.mi.niedersachsen.de/download/220424/Lagebild_Clankriminalitaet_in_Niedersachsen_2024.pdf
https://polizei.nrw/sites/default/files/2024-11/lagebild-clankriminalitat-nrw-2023.pdf
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„Ausgangsstatistik“ enthält nur noch die Straftaten, bei der die Polizei nach ihren Ermittlun-
gen von einem Tatverdacht ausgeht und den Fall an die Staatsanwaltschaft abgibt. Somit 
sind die Zahlen in der „Eingangsstatistik“ immer größer als die in der „Ausgangsstatistik“.46 
Bei einem Vergleich der jeweiligen Ausgangsstatistiken (die für „Clankriminalität“ in den be-
sagten Bundesländern nicht vorliegt) dürfte der Anteil an der Gesamtkriminalität daher 
noch geringer sein. Dies trifft nicht auf Niedersachsen zu, da die „Clankriminalität“-Statistik 
dort, wie die PKS, eine Ausgangsstatistik ist. 
 

• In den Lagebildern Clankriminalität Berlin und NRW sind Verkehrsdelikte enthalten, wäh-
rend diese in den PKS-Zahlen nicht oder nur teilweise enthalten sind.  
 

• Im Bereich „Clankriminalität“ ist die sogenannte Kontrolldichte hoch. Das bedeutet: Es gibt 
viele Personenkontrollen, Gewerbekontrollen und Razzien. Wer sucht, der findet – das gilt 
auch für Straftaten und Ordnungswidrigkeiten. Denn dort, wo mehr Kontrollen stattfinden, 
können auch mehr Verstöße aufgedeckt werden. Darauf wies die Polizei im Berliner Lage-
bild „Clankriminalität 2021“ selbst hin: „Im Hinblick auf Fallzahlen zu Verkehrsstraftaten, 
Verstößen gegen das Betäubungsmittel-/Arzneimittel- sowie Infektionsschutzgesetz wird 
darauf hingewiesen, dass es sich dabei um Kontrolldelikte handelt. Insofern geht mit der 
Erhöhung des Verfolgungsdrucks auch eine Zunahme von Fallzahlen in diesen Kriminalitätsbe-
reichen einher."47 
 

• Das Innenministerium NRW betont andererseits, dass die PKS auch Straftaten enthält, bei 
denen kein konkreter Tatverdächtiger ermittelt werden konnte. Das „Lagebild Clankrimi-
nalität“ hingegen enthält nur Straftaten mit konkreten Tatverdächtigten.48  

 
 

5. Das „Sicherheitsgefühl der Bevölkerung“ als Maßstab 

Das oben dargelegte Missverhältnis zwischen behaupteter und tatsächlicher Größe des Sicherheits-
problems bestätigt das Innenministerium Niedersachsen im Lagebild explizit: „Kriminelle Clan-
strukturen sind in Niedersachsen präsent. Wenngleich sie quantitativ sowohl in Bezug auf die Tat-
verdächtigen und Beschuldigten als auch in Bezug auf die Ermittlungsverfahren bei Betrachtung des 
Gesamtvolumens krimineller Handlungen in absoluten Zahlen kaum ins Gewicht fallen, beeinträchti-
gen sie das Sicherheitsgefühl der Bevölkerung und fordern die Strafverfolgungsbehörden in einem 
besonderen Umfang. Hier besteht ein deutliches Missverhältnis zwischen ihrer zahlenmäßigen, sta-
tistischen Präsenz und der ihnen im Rahmen von Einsatzbewältigungen zu widmenden Aufmerk-
samkeit.“49  

 

46 Beiblatt zur Polizeilichen Kriminalstatistik (PKS), S. 1 
47 Berliner Senatsverwaltung für Inneres und Sport (2023): „Lagebild Clankriminalität Berlin 2021“, S. 10, eigene Kursivsetzung.  
48 Ministerium des Innern des Landes Nordrhein-Westfalen (2024): „Clankriminalität Lagebild NRW 2023“, S. 8 
49 Niedersächsisches Ministerium für Inneres und Sport (2025): „Clankriminalität in Niedersachsen 2024. Gemeinsames Lagebild 

https://polizei.nrw/sites/default/files/2021-03/Beiblatt_PKS.pdf
https://www.berlin.de/sen/inneres/presse/weitere-informationen/lagebild_clankriminalitaet_berlin_2021.pdf
https://polizei.nrw/sites/default/files/2024-11/lagebild-clankriminalitat-nrw-2023.pdf
https://www.mi.niedersachsen.de/download/220424/Lagebild_Clankriminalitaet_in_Niedersachsen_2024.pdf
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Auch Berlin argumentiert mit dem Sicherheitsgefühl der Bevölkerung: „Die Handlungen krimineller 
Mitglieder eines Clans beeinträchtigen das Sicherheitsgefühl der Bevölkerung und stellen die Straf-
verfolgungsbehörden in besonderem Maße vor Herausforderungen.“50;  „Darüber hinaus sollen Ge-
werbekontrollen einen wichtigen Beitrag zur Stärkung des Sicherheitsgefühls in der Öffentlichkeit leis-
ten.“51; „Die Polizei Berlin wird ihre Maßnahmen fortlaufend anpassen und weiterentwickeln, um das 
Sicherheitsgefühl der Bevölkerung zu stärken und die Rechtsstaatlichkeit nachhaltig zu wahren.“52  

Das Innenministerium NRW führt aus: „Kriminellen Mitgliedern türkisch-arabischstämmiger Groß-
familien gelang es in der Vergangenheit zunehmend, durch aggressives Auftreten, Ordnungsstörun-
gen und die Begehung von Straftaten, häufig aus größeren, geschlossenen Personengruppen her-
aus, die Bevölkerung einzuschüchtern und bestimmte regionale Räume augenscheinlich für sich zu 
reklamieren. Diese Form des Auftretens in der Öffentlichkeit und daraus resultierende Tumultlagen 
erschweren bzw. gefährden polizeiliches Handeln und beeinträchtigen zudem das Sicherheitsgefühl 
der Bevölkerung ganz empfindlich.“53 2023 hieß es: „Gewalttätige Auseinandersetzungen in der Öf-
fentlichkeit werden nur dann statistisch als Tumultlagen erfasst, wenn diese unter die vorgenannte 
Definition gefasst werden können. Jedoch beeinträchtigen auch sonstige öffentlichkeitswirksame 
Auseinandersetzungen das Sicherheitsgefühl der Bevölkerung.“54 

6. Verfassungsrechtliche Bedenken 

Im Jahr 2023 unternahm die Berliner Polizei 964 Maßnahmen55 im Bereich der „Clankriminalität“, in 
NRW waren es im selben Zeitraum 423 Kontrollaktionen.56 Im Jahr 2024 unternahm die Berliner Po-
lizei 74 Kontrolleinsätze zur „Bekämpfung der Clankriminalität“.57 Dazu gehören etwa Personenkon-
trollen, Gewerbekontrollen und Razzien. Niedersachsen konnte keine Zahlen zu Maßnahmen im 
Bereich „Clankriminalität“ nennen.58 

„Diese polizeilichen Maßnahmen sind rechtlich als Grundrechtseingriffe in den Artikel 3 Grundge-
setz und – für Berlin – in § 2 Landesantidiskriminierungsgesetz einzuordnen“, sagt Dr. Doris 

 

von Polizei und Justiz“, S. 33, eigene Kursivsetzung.  
50 Berliner Senatsverwaltung für Inneres und Sport (2025): „Lagebild Clankriminalität Berlin 2024, S. 16, eigene Kursivsetzung. 
51 Ebd. S. 20. 
52 Ebd. S. 23. 
53 Ministerium des Innern des Landes Nordrhein-Westfalen auf Anfrage des Mediendienst Integration 17.6.2024, eigene 
Kursivsetzung. 
54 Ministerium des Innern des Landes Nordrhein-Westfalen (2024): „Clankriminalität Lagebild NRW 2023“, S.15 
55 Berliner Senatsverwaltung für Inneres und Sport (2024): „Lagebild Clankriminalität Berlin 2023“, (S. 10 und 20), von 126 
Kontrolleinsätzen in 486 Objekten, wurden 77 im Verbund mit anderen Behörden durchgeführt und führten zur Schließung von 
20 Objekten, S. 27 f. 
56 Ministerium des Innern des Landes Nordrhein-Westfalen (2024): „Clankriminalität Lagebild NRW 2023“; 423 Kontrolleinsätze 
in 1138 Objekten führten zur Schließung von 225 Objekten, S. 24 
57 Berliner Senatsverwaltung für Inneres und Sport (2025): „Lagebild Clankriminalität Berlin 2024“: von 74 Kontrolleinsätzen in 
288 Objekten (v.a. Shisha-Bars, Lokale), wurden 55 im Verbund mit anderen Behörden durchgeführt und führten zur Schließung 
von 13 Objekte ; Die Rückläufigkeit der Zahlen im Vergleich zum Vorjahr erkläre sich durch das vermehrte Aufkommen höher 
priorisierter Einsätze (Einsatzbelastung aufgrund der UEFA Euro 2024 sowie aufgrund von Versammlungslagen im 
Themenbereich des Nahost-Konfliktes), S. 21 
58 Das Innenministerium Niedersachsen konnte auf Anfrage des Mediendienst Integration keine Zahlen bereitstellen. Polizeiliche 
Maßnahmen zur „Clankriminalität“ würden statistisch nicht erfasst. 

https://www.berlin.de/sen/inneres/presse/weitere-informationen/lagebild-clankriminalitaet-berlin-2024.pdf?ts=1755680104
https://polizei.nrw/sites/default/files/2024-11/lagebild-clankriminalitat-nrw-2023.pdf
https://www.berlin.de/sen/inneres/presse/weitere-informationen/lagebild-clankriminalitaet-2023.pdf?ts=1752674583
https://polizei.nrw/sites/default/files/2024-11/lagebild-clankriminalitat-nrw-2023.pdf
https://www.berlin.de/sen/inneres/presse/weitere-informationen/lagebild-clankriminalitaet-berlin-2024.pdf?ts=1755680104
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Liebscher. Sie ist Verfassungsrechtlerin und Leiterin der Ombudsstelle für das Berliner Landesanti-
diskriminierungsgesetz: „Denn die Maßnahmen knüpfen an die Herkunft an – wie in den Lagebildern 
beschrieben richten sie sich etwa an „arabischstämmige” oder „Mhallamiye”-Personen“, so Lieb-
scher. 

Nach dem Grundgesetz und dem Berliner Landesantidiskriminierungsgesetz ist eine rassistische 
Diskriminierung – also ein Anknüpfen an ethnisierende Kriterien – grundsätzlich verboten. Liebscher 
verweist dazu auf ein wegweisendes Gerichtsurteil59 zu Racial Profiling aus dem Jahr 2018: „Wenn 
man an Merkmale des Art. 3 Abs. 3 S. 1 GG – wie zum Beispiel das Merkmal der Herkunft – anknüpft, 
kann das eine stigmatisierende Wirkung haben“, so Liebscher, „es bestehen dann besonders hohe 
Anforderungen an die Rechtfertigung solcher Kontrollen.“ Eine rassistische Diskriminierung kann 
nach dem Grundgesetz nur durch den Schutz eines anderen Rechtsguts von Verfassungsrang ge-
rechtfertigt werden. Das könnte zum Beispiel der Fall sein, wenn die öffentliche Sicherheit gefährdet 
ist. „Ein Sicherheitsgefühl in der Bevölkerung reicht dafür nicht aus”, so die Einschätzung von Lieb-
scher. 

Was wäre also erforderlich, um den polizeilichen Fokus auf bestimmte Bevölkerungsgruppen – wie 
in Berlin und NRW praktiziert – auf rechtssichere Füße zu stellen? Auch dazu gäbe es gerichtlich laut 
Liebscher bereits Vorgaben: Es müsste mit empirischen Daten gezeigt werden, dass die öffentliche 
Sicherheit gefährdet ist und ein nach der Herkunft differenzierendes Kriterium nötig ist, um Abhilfe 
zu schaffen. 

Das mache die Polizei laut Liebscher in den „Lagebildern Clankriminalität” aber nicht. Im Gegenteil: 
Der überwiegende Teil der Anzeigen betreffe Verkehrsordnungswidrigkeiten, Straftaten gegen das 
Betäubungsmittelgesetz und Verstöße gegen das Infektionsschutzgesetz; das zeigten die Zahlen aus 
den Lagebildern, aus kleinen parlamentarischen Anfragen60, und einer Studie zur Gewerbeüberwa-
chung61. Aus diesen Daten ergebe sich keine erhöhte Straffälligkeit der betroffenen Bevölkerungs-
gruppen. „Wenn das ‚Gefühl der Bevölkerung’ und nicht eine echte Faktenlage ausschlaggebend ist, 
dann ist das rechtswidrig“ so Liebscher. 

7. Fragliche Effektivität von ethnisierender Herangehensweise 

Dass es auch unter Angehörigen der als „Clans“ bezeichneten Familien zu strafffälligen Verhalten 
kommt, ist unbestritten. Neben gängiger Allgemeinkriminalität fanden insbesondere spektakuläre 
Aktionen wie der Raub der Goldmünze im Berliner Bode-Museum oder der Einbruch ins Grüne Ge-
wölbe in Dresden ein großes Medien-Echo.  

 

59 OVG Münster (07.08.2018, 5 A 294/16, Rn. 58) Entscheidung zu Diskriminierungsverbot, „Racial Profiling", Darlegungslast 
60 Schrader, N. (2022): Schriftliche Anfrage zum Thema: Verbundeinsätze, „Clankriminalität“ und Gewerbeüberwachung – 
Missbrauch des Gewerbeordnungsrechts und Stigmatisierung von Geschäfteinhaber*innen 
61 Leuschner et al. (2022): „Struktur und Praxis der Gewerbeüberwachung im Land Berlin", S. 50f. 
 

https://www.justiz.nrw.de/nrwe/ovgs/ovg_nrw/j2018/5_A_294_16_Urteil_20180807.html
https://pardok.parlament-berlin.de/starweb/adis/citat/VT/19/SchrAnfr/S19-14298.pdf
https://www.researchgate.net/profile/Vincenz-Leuschner/publication/368492380_Struktur_und_Praxis_der_Gewerbeuberwachung_im_Land_Berlin_Abschlussbericht_zur_Organisationsuntersuchung/links/63eb8f1e4dcb750da75c1329/Struktur-und-Praxis-der-Gewerbeueberwachung-im-Land-Berlin-Abschlussbericht-zur-Organisationsuntersuchung.pdf#page=51
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Problematisch ist nicht die polizeiliche Verfolgung dieser Straftaten, sondern die Herangehens-
weise, sagt die Kriminologie-Professorin Daniela Hunold: „An Ethnien anzuknüpfen ist nicht nur 
rechtlich problematisch, es ist auch polizeilich nicht effektiv“. Hunold arbeitet seit vielen Jahren zum 
Thema „Clankriminalität“. Von 2019 bis 2022 war sie im Landeskriminalamt Bremen tätig, wo sie 
unter anderem mit der Analysestelle Clankriminalität zusammenarbeitete. Mittlerweile ist sie Pro-
fessorin für Soziologie mit Schwerpunkt Empirische Polizeiforschung an der HWR Berlin. Sie sagt: 
„Suggeriert wird hier ja, dass es für die Kriminalität, die von Angehörigen der als „Clans“ bezeichne-
ten Großfamilien begangen wird, eine bestimmte polizeiliche Herangehensweise bräuchte, nämlich 
eben die der „Clankriminalitäts“-Bekämpfung. Das kann ich aus polizeilicher und kriminologischer 
Perspektive nicht bestätigen.“  

Laut Hunold gibt es genügend bestehende Instrumente, um Straftaten zu ahnden: „Es gibt Straftat-
bestände gegen organisierte Kriminalität, gegen Bandenkriminalität, gegen Allgemeinkriminalität. 
Es gibt auch Forschung und Praxisempfehlungen zum sogenannten „family based crime“, also wie 
man polizeilich damit umgehen kann, wenn die Familie eine besondere Rolle bei der Begehung von 
Straftaten spielt. Diese Instrumente kann man nutzen, um effektive Polizeiarbeit zu machen – ohne 
zu ethnisieren“, so Hunold.  

In der Polizei gebe es laut Hunold viele Polizisten und Polizistinnen, die das Konstrukt der „Clankri-
minalität“ sehr kritisch sähen. Einerseits, weil es die betreffenden Bevölkerungsgruppen stigmati-
siere. Andererseits, weil es polizeilich nicht verwertbar sei: „Da wird ein Zusammenhang suggeriert, 
der so einfach nicht existiert. Letztlich gibt es in den entsprechenden Bundesländern aber politi-
schen Druck, mit diesem Konstrukt weiterzuarbeiten“, so Hunold.  

 


